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1.6 Übrige Funktionen   
 Die Stundenansätze werden jährlich der Teuerung gemäss kanto-

nalen Regelungen angepasst. 
  

1.6.1 Amts- und Vollzugshilfe, pro Geschäft (Ansatz am 1. Januar 2025) Fr. 36.25 
1.6.2 Tagesschule, kurzfristige Stellvertretungen, pro Stunde (Ansatz am 

1. Januar 2025) 
Fr. 39.35 

1.6.3 Übrige, pro Stunde (Ansatz am 1. Januar 2025) Fr. 24.25 
1.6.4 Minderjähriges Aushilfspersonal (Werkhof, Gemeindebetriebe, 

Schulliegenschaften, Hausdienst, Verwaltung, Reinigung) wird nach 
den Ansätzen des Kantons Bern (Art. 79 Personalgesetz, Art. 74 
Personalverordnung) entschädigt. 

  

    
1.7 Tages- und Stundenentschädigungen   
 Durch eine vorgesetzte Stelle Delegierte erhalten für Verrichtungen 

im Dienste der Gemeinde folgende Vergütungen: 
  

    
 Taggelder:   
1.7.1 Halbtagessitzungen und Halbtageskurse, Halbtagesentschädigun-

gen, ab 3 – 5 Stunden 
Fr. 132.00 

1.7.2 Ganztagessitzungen und Ganztageskurse, Ganztagesentschädi-
gungen, ab 5 Stunden 

Fr. 265.00 

1.7.3 Nachzahlung Lohnausfall (nach Bewilligung Gemeinderat), maximal 
pro Tag 

Fr. 423.00 

1.7.3.1 Projektarbeiten (nach Bewilligung Gemeinderat, falls nicht in Sit-
zungsgeld nach Ziffer 2.1/2.2, Delegation nach Ziffer 2.3 oder Jah-
resentschädigung nach Ziffer 4.1 enthalten), pro Stunde 
(Fr. 423.00 : 8.4 Std/Tag) 

Fr. 50.35 

1.7.4 Das Gemeindepersonal hat ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit 
Anspruch auf die Vergütungen. 

  

    
 Stundenentschädigungen:   
1.7.5 Den im Stundenlohn Angestellten werden zusätzlich ausgerichtet: 

- Ferienentschädigung von 12.07% (bis 20 Jahre = 28 Tage) 
-   10.64% (21–44 Jahre = 25 Tg.) 
- "  12.07% (45–54 Jahre = 28 Tg.) 
- "  14.54% (ab 55 Jahren = 33 Tg.) 
- Feiertagsentschädigung von 3.29% 
- 13. Monatslohn 1/12 

  

    
 Nacht- und Wochenendarbeit:   
1.7.6 Das Gemeindepersonal von Werkhof, Gemeindebetrieben und 

Schulliegenschaften sowie die Mitarbeitenden des Zivilschutzes ha-
ben neben der ordentlich besoldeten Arbeitszeit zusätzlich An-
spruch auf eine Zulage bei Nachtarbeit (20.00 – 06.00 Uhr), an Wo-
chenenden und Feiertagen, pro Stunde 
(Ansatz am 1. Januar 2025) 

Fr. 14.05 

1.7.7 Der Stundenansatz wird jährlich der Teuerung, wie sie für das Kan-
tonspersonal gilt, angepasst. 

  

    
 Pikettentschädigung:   
1.7.8 Leiter Gemeindewerkhof, pro Jahr Fr. 500.00 
1.7.9 Stv. Leiter Gemeindewerkhof, pro Jahr Fr. 500.00 
1.7.10 Leiter Gemeindebetriebe, pro Jahr Fr. 500.00 
1.7.11 Brunnenmeister, pro Jahr Fr. 500.00 
1.7.12 Mitarbeiter Werkhof, pro Halbjahr Fr. 250.00 
1.7.13 Mitarbeiter Gemeindebetriebe, pro Halbjahr Fr. 250.00 

 






